
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Wetzlar, Gemarkung Wetzlar 
 

70. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

Planbereich „Am Lahnberg“ 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anre-
gungen (Frist bis zum 18.11.2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Linden, den 09.12.2016 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB  
 
Stellungnahmen mit Anregungen  

Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (10.11.2016) 
Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Wasser und Bodenschutz (01.11.2016) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (24.03.2016) 
Regierungspräsidium Gießen (18.11.2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Im Rahmen der Entwurfsoffenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stellung-
nahmen von der Öffentlichkeit eingegangen. 
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Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (10.11.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die angesprochene Stellung-
nahme betrifft jedoch die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, sodass auf 
die diesbezüglichen Beschlussempfehlungen verwiesen wird. 
 
 

1. 
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Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Wasser und Bodenschutz (01.11.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wurde zur weitergehenden 
Berücksichtigung bereits zum Vorentwurf in die Begründung zum Bebauungs-
plan aufgenommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 

1. 
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Zu 2: Der Anregung wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entspro-
chen. 
 
Die Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan werden redaktionell ent-
sprechend angepasst. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbe-
züglich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (24.03.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bereits zum Vorentwurf des Bebauungsplanes waren entsprechende Hinweise zur 
Lage des Plangebietes innerhalb eines ehemaligen Bombenabwurfgebietes sowie 
auf die diesbezüglichen Vorgaben und Anforderungen in den Planunterlagen enthal-
ten. Darüber hinaus wurden die Hinweise zum Entwurf des Bebauungsplanes bereits 
ergänzt und aktualisiert. Der als Anlage zur Stellungnahme beigefügte Übersichts-
plan wird in die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen und 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Auf 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Anlage zum Schreiben Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst 
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Regierungspräsidium Gießen (18.11.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 07.04.2016 zum Vorentwurf 
der Flächennutzungsplan-Änderung wurden seitens der Oberen Landesplanungsbe-
hörde keine Anregungen oder Bedenken zur vorliegenden Planung geäußert. 
 
 
 
 

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf; die Belange des Bodenschutzes wurden insbesondere im Rahmen 
der Umweltprüfung in der fachlich gebotenen Form berücksichtigt. Zudem wurden 
entsprechende Hinweise zur Berücksichtigung bei der Bauausführung und Erschlie-
ßung in die Planunterlagen zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme zum Vorentwurf der Flächennut-
zungsplan-Änderung wurde seitens der Bergaufsicht darauf hingewiesen, dass 
grundsätzlich nichts gegen die Darstellung einer Wohnbaufläche mit nicht überbau-
barer Grundstücksfläche und Grünfläche spricht. Auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung besteht insofern kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 

2. 

3. 
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